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Mehrwertsteuer-Paket 2010

16. November 2009

Referenten: StB Gerd Fuhrmann
StB Dr. Martin Eberhard



���������

Zeitplan

Kaffeepause15:15

Ende der Veranstaltung17:00

Dr. Martin EberhardMehrwertsteuer-Paket 2010
- sonstige Änderungen

Aktuelle Entwicklungen bei Nachweispflichten 
für innergemeinschaftliche 
Lieferungen/Exportlieferungen

15:45

Gerd FuhrmannMehrwertsteuer-Paket 2010
- Änderungen beim Ort der Dienstleistung

Begrüßung14:00 
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Agenda

� Mehrwertsteuer-Paket 2010
� Änderungen beim Ort der Dienstleistung
� Anwendung des sog. Reverse-Charge-Verfahren
� neue Deklarationspflichten
� Änderungen beim Vorsteuervergütungsverfahren

� aktuelle Entwicklungen bei den 
Nachweispflichten für innergemeinschaftliche 
Lieferungen/Exportlieferungen
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Rechtliche Grundlagen

� EU-Richtlinien 2008/8 und 2008/9 vom 12.02.2008
� umgesetzt durch JStG 2009
� BMF-Schreiben vom 04.09.2009
� Anwendung überwiegend ab 1. Januar 2010

� außerdem EU-Richtlinie 2008/117 vom 16.12.2008
� bisher noch nicht in deutsches Recht umgesetzt
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Agenda

� Mehrwertsteuer-Paket 2010
� Änderungen beim Ort der Dienstleistung
� Anwendung des sog. Reverse-Charge-Verfahren
� neue Deklarationspflichten
� Änderungen beim Vorsteuervergütungsverfahren

� aktuelle Entwicklungen bei den 
Nachweispflichten für innergemeinschaftliche 
Lieferungen/Exportlieferungen
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Ort der Dienstleistung

Leistungen/Umsätze

„normale“ Lieferungen
Werklieferungen sonstige LeistungenLieferungen

nicht steuerbar

steuerbar

nicht steuerbar

Dienstleistungen
jeglicher Art

steuerpflichtig steuerfrei DE

Ausland

Leistungsort:
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Ort der Dienstleistung
– Grundprinzip –

� bisherige Rechtslage (bis 31.12.2009)
� Ort der sonstigen Leistung ist dort, von wo aus der 

Unternehmer sein Unternehmen betreibt
(§ 3a Abs. 1 UStG a. F.)

� Sitzortprinzip
� Kriterien:

• Unterhalten eines Büros/Betriebs
• Ort der Geschäftsleitung
• Entgegennahme von Aufträgen
• Vorbereitung der Ausführung
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Ort der Dienstleistung
– Grundprinzip –

� neue Rechtslage (ab 01.01.2010)
� Unterscheidung: Dienstleistung an

Unternehmer Nichtunternehmer

B2B B2C

Empfängerortprinzip Sitzortprinzip

Leistungsort: Ort, von dem aus der 
Empfänger sein 
Unternehmen betreibt

Ort, von dem aus der 
leistende Unternehmer
sein Unternehmen betreibt
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Ort der Dienstleistung
– Grundprinzip –

� B2C ��� � Sitzortprinzip
� Regelung in § 3a Abs. 1 UStG
� Leistungen an

• Nichtunternehmer
• nichtunternehmerischen Bereich eines Unternehmers
• nichtunternehmerisch tätige juristische Personen ohne

USt-IdNr.

� ausnahmsweise Leistungsort am Ort der 
Betriebsstätte, falls Dienstleistung von 
Betriebsstätte ausgeführt wird
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Ort der Dienstleistung
– Grundprinzip –

� B2C ��� � Sitzortprinzip
� Begriff Betriebsstätte

• jede feste Geschäftseinrichtung oder Anlage, die der 
Tätigkeit eines Unternehmens dient 
(§ 12 AO)

• aber: Umsatzsteuerliche Besonderheiten
• ausreichender Mindestbestand an Personal-/Sachmittel, 

der für die Erbringung der Dienstleistung erforderlich ist
• hinreichender Grad an Beständigkeit
• Struktur, die autonome Erbringung der Dienstleistung 

ermöglicht
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Ort der Dienstleistung
– Grundprinzip –

� B2B ��� � Empfängerortprinzip
� Regelung in § 3a Abs. 2 UStG
� Leistungen an

nicht unternehmerisch tätige 
juristische Personen mit USt-IdNr.
• juristische Personen des öffentlichen Rechts

• juristische Personen des privaten Rechts 
(Vereine, „reine“ Holdings etc.)

Unternehmer für 
unternehmerischen Bereich
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Ort der Dienstleistung
– Grundprinzip –

� Nachweis der Unternehmereigenschaft
des Empfängers
• grundsätzlich beliebiger Nachweis
• sinnvollerweise: USt-IdNr. des Auftraggebers
• bei Drittstaaten-Unternehmer: 

„Unternehmerbescheinigung“ einer Behörde des 
Sitzstaates
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Ort der Dienstleistung
– Grundprinzip –

� B2B
� Bestätigungsabfrage zur Gültigkeit einer 

USt-IdNr.:
• online beim Bundeszentralamt für Steuern
• http://evatr.bff-online.de
• nur qualifizierte Bestätigung bietet 

Rechtssicherheit (Vertrauensschutz)
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Ort der Dienstleistung
– Grundprinzip –

� B2B
� Finanzverwaltung fordert „Verwendung“

der USt-IdNr. grundsätzlich vor
Leistungsausführung
• ideal: Bezeichnung im Auftragsdokument
• alternativ: Erklärung des Kunden bei Aufnahme 

der Geschäftsbeziehung

� nachträgliche Verwendung im Einzelfall
unschädlich

� nicht ausreichend: Aufdruck im Briefkopf
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Ort der Dienstleistung
– Grundprinzip –

� B2B
� nicht unternehmerisch tätige juristische Personen

müssen erteilte USt-IdNr. verwenden
� leistender Unternehmer muss nachfragen
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Ort der Dienstleistung
– wichtige Ausnahmen –

� Sonstige Leistung im Zusammenhang mit 
einem Grundstück (§ 3a Abs. 3 Nr. 1 UStG):
� Leistungsort: Belegenheit des Grundstücks
� Beispiele:

• Vermietung eines Grundstücks
• Leistungen von Architekten, Bauingenieuren
• Bauleistungen (wenn Werkleistung)

� Hinweis: keine Änderung ab 2010
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Ort der Dienstleistung
– wichtige Ausnahmen –

� kulturelle, künstlerische, wissenschaftliche, 
unterrichtende, unterhaltende, sportliche und 
ähnliche Leistungen sowie Leistungen der 
Veranstalter 
(§ 3a Abs. 3 Nr. 3 a UStG)
� Leistungsort: Tätigkeits-/Veranstaltungsort
� ab 2010 erweitert um Leistungen im 

Zusammenhang mit Messen/Ausstellungen
� ansonsten keine Änderungen
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Ort der Dienstleistung
– wichtige Ausnahmen –

� Werkleistungen an beweglichen 
körperlichen Gegenständen
� bisherige Rechtslage 

(§ 3a Abs. 2 Nr. 3c UStG a. F.)
• Leistungsort: grds. Tätigkeitsort
• Verlagerung durch Nachweis einer abweichenden 

USt-IdNr. durch Leistungsempfänger war möglich
• sofern Werkleistung im Ausland erbracht:

ggf. ausländische Umsatzsteuer bzw. Wechsel der 
Steuerschuldnerschaft (analog zu § 13b UStG)
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Ort der Dienstleistung
– wichtige Ausnahmen –

� Werkleistungen an beweglichen 
körperlichen Gegenständen
� neue Rechtslage (ab 2010)

• B2B
Empfängerortprinzip (§ 3a Abs. 2 UStG)

• aber: B2C
weiterhin Tätigkeitsort (§ 3a Abs. 3 Nr. 3c UStG)
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Ort der Dienstleistung
– Ausnahmen –

� Vermittlungsleistungen
� bisherige Rechtslage

(§ 3a Abs. 2 Nr. 4 UStG a. F.)
• Leistungsort: grds. an dem Ort, an dem der 

vermittelte Umsatz ausgeführt wird
• Beispiel:

- Leistungsort im Inland bei Vermittlung von 
Versendungs- bzw. Beförderungslieferung im Inland

• Verlagerung durch Nachweis einer 
abweichenden USt-IdNr. durch 
Leistungsempfänger war möglich
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Ort der Dienstleistung
– Ausnahmen –

� Vermittlungsleistungen
� neue Rechtslage (ab 2010)

• B2B: Empfängerortprinzip (§ 3a Abs. 2 UStG)
• aber: B2C

wie bisher, d. h. Leistungsort am Ort des 
vermittelten Umsatzes
(§ 3a Abs. 3 Nr. 4 UStG)
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Ort der Dienstleistung
– Ausnahmen –

� sog. Katalogleistungen
� bisherige Rechtslage (§ 3a Abs. 3, 4 UStG a. F.)

• Ort der sonstigen Leistung ist dort, wo der Empfänger der 
Leistung sein Unternehmen betreibt (Empfängerortprinzip)

• Ausnahmen:
- Leistungsempfänger in Drittstaaten:

Unternehmereigenschaft nicht erforderlich

- bei Ausführung für Betriebsstätte:
Ort der Betriebsstätte maßgebend



��������� 23

Ort der Dienstleistung
– Ausnahmen –

� sog. Katalogleistungen
� bisherige Rechtslage

• Beispiele
- Einräumung von Patenten und Urheberrechten

- Werbeleistungen 
- Beratungsleistungen

- Datenverarbeitung

- Personalgestellung
- Vermietung beweglicher körperlicher Gegenstände

(ausgenommen Beförderungsmittel)
- Telekommunikationsleistungen
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Ort der Dienstleistung
– Ausnahmen –

� sog. Katalogleistungen
� neue Rechtslage (ab 2010)

• B2B: Empfängerortprinzip
• aber: B2C

- Leistungen an Auftraggeber aus Drittstaaten:
wie bisher, d. h. Empfängerortprinzip

- weitere Sonderfälle mit Leistungsort im Inland
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Ort der Dienstleistung
– Ausnahmen –

� Beförderungsleistungen (bis 2009)

Grundregel:
Personen-/
Güterbeförderung

Ausnahme:
innergemeinschaftliche 
Güterbeförderung

wo Beförderungs-
leistung bewirkt wird
(„auf der Strecke“)

Abgangsort

grenzüberschreitende Beförderung
Aufteilung: Inland - Ausland

Verlagerung durch Nachweis 
USt-IdNr.

Leistungsort
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Ort der Dienstleistung
– Ausnahmen –

� neue Rechtslage (ab 2010)

Beförderungsleistungen (§ 3b UStG)

GüterbeförderungPersonenbeförderung
� auf der Strecke

� auf der Strecke
� Abgangsort

an Unternehmer an Nichtunternehmer

innergemeinschaftliche 
Güterbeförderung

sonstige Güterbeförderung

� Empfängerort
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Ort der Dienstleistung
– Zusammenfassung –

� B2B-Ausnahmen
(ab 2010)
� Grundstücksleistungen

� (kurzfristige) Vermietung eines 
Beförderungsmittels
• d. h. Vermietungsdauer < 30 Tage
• Leistungsort = Übergabeort des Fahrzeugs
• bisher: Sitz des Vermieters

� Tätigkeiten/Veranstaltungen/Messen
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Ort der Dienstleistung
– Zusammenfassung –

� B2B-Ausnahmen
(ab 2010)
� Restaurationsleistungen

• Abgabe von Speisen und Getränken zum Verzehr an Ort 
und Stelle

• Leistungsort = Ort der Bewirtung
• Ausnahmen:

Restaurationsleistungen an Bord von Schiffen, Zügen, 
Flugzeugen: 
Abgangsort des Beförderungsmittels (innerhalb EU)

• bisher: Sitz des leistenden Unternehmens

� Personen beförderung
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Ort der Dienstleistung
– Zusammenfassung –

� B2C-Ausnahmen
(ab 2010)
� B2B- Ausnahmen gelten auch für B2C
zusätzlich:
� Vermittlungsleistungen
� Arbeiten an beweglichen körperlichen 

Gegenständen
� Katalogleistungen an Auftraggeber in Drittländern
� Güterbeförderungen



Ort der Dienstleistung
– Prüfschema –

Sonderfälle B2B + B2C?

• Grundstücksleistungen
• Tätigkeiten/Veranstaltungen/Messen
• (kurzfristige) Vermietung Beförderungsmittel
• Restaurationsleistungen
• Personenbeförderung

• Vermittlungsleistungen
• Arbeiten an bewegl. Gegenständen
• Katalogleistungen an Drittland
• Güterbeförderung

ja
Leistungsort

Grundstück
Tätigkeit
Überlassung
Bewirtung (evtl. Abgangsort)
Beförderung

ja

ja

B2B?

Sonderfälle B2C?

Empfänger

vermittelter Umsatz
Tätigkeit
Empfänger
Beförderung (evtl. Abgangsort)

Sitz des 
Leistungserbringers

nein

nein

nein
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Agenda

� Mehrwertsteuer-Paket 2010
� Änderungen beim Ort der Dienstleistung
� Anwendung des sog. Reverse-Charge-Verfahren
� neue Deklarationspflichten
� Änderungen beim Vorsteuervergütungsverfahren

� aktuelle Entwicklungen bei den 
Nachweispflichten für innergemeinschaftliche 
Lieferungen/Exportlieferungen
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� Steuerschuldner
grundsätzlich der leistende Unternehmer

� Ausnahmen
� innergemeinschaftlicher Erwerb:

Erwerber

� bestimmte Leistungen i. S. v. § 13b Abs. 1 UStG:
Leistungsempfänger

Wechsel der Steuerschuldnerschaft 
(§ 13b UStG)
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Wechsel der Steuerschuldnerschaft 
(§ 13b UStG)

� Voraussetzung :
Leistungsempfänger = Unternehmer oder

juristische Person
� Leistungsempfänger schuldet Umsatzsteuer 

(Reverse-Charge)
� Werklieferungen und sonstige Leistungen eines 

im Ausland ansässigen Unternehmers
Ausnahme :
Durchführung von Messen, Ausstellungen, 
Kongressen im Inland

� weitere Sonderfälle, wie z. B. Umsätze, die unter das 
Grunderwerbsteuergesetz fallen, Bauleistungen
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� Entstehen der Steuer
mit Ausstellung der Rechnung
spätestens mit Ablauf des der Ausführung der 
Leistung folgenden Kalendermonats

� Hinweis in Rechnung auf Wechsel der 
Steuerschuldnerschaft

� kein Umsatzsteuerausweis!
� Pflicht zur Aufbewahrung von Rechnungsdoppel 

für 10 Jahre auch für Leistungsempfänger

Wechsel der Steuerschuldnerschaft 
(§ 13b UStG)
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� Änderung durch MwSt-Paket
� Ausländischer Unternehmer 
• bis 31.12.2009: weder Sitz, Geschäftsleitung noch 

Zweigniederlassung im Inland 
(in Zweifelsfällen muss sich Leistungsempfänger 
Bescheinigung des inländischen Finanzamts vorlegen 
lassen, dass Leistender “inländischer“ Unternehmer)

• ab 01.01.2010: weder Sitz, Geschäftsleitung noch 
Betriebsstätte im Inland

• Umsatz muss außerdem von einer inländischen 
Betriebsstätte ausgeführt werden, damit Unternehmer 
tatsächlich als inländischer Unternehmer behandelt wird

Wechsel der Steuerschuldnerschaft 
(§ 13b UStG)
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� in BMF-Schreiben wird die Betriebsstättendefinition gem. § 12 AO 
durch zusätzliche Voraussetzungen modifiziert, wie z. B.:
• hinreichender Grad an Beständigkeit sowie
• Struktur, die von der personellen und technischen 

Ausstattung her eine autonome Erledigung der jeweiligen 
Dienstleistungen ermöglicht

� insbesondere bei sog. Baubetriebsstätten oder 
Montagebetriebsstätten unklar, ob eine Betriebsstätte im 
umsatzsteuerlichen Sinne vorliegt

� für ausländischen Leistungserbringer Risiko, wenn er keine 
Umsatzsteuer ausweist und abführt

� für inländischen Leistungsempfänger Risiko, wenn er 
Rechnung mit USt-Ausweis begleicht und Vorsteuer geltend 
macht

Wechsel der Steuerschuldnerschaft 
(§ 13b UStG)
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� für den Fall, dass ausländischer Unter-
nehmer bereits bislang Betriebsstätte , jedoch 
keine eingetragene Zweigniederlassung in 
Deutschland hat und Leistung von dieser 
Betriebsstätte ausführt
• Unternehmer schuldet Umsatzsteuer für 

Leistungen ab 1.1.2010, d. h. Ausweis von 
Umsatzsteuer in Rechnungen

• bei Anzahlungsrechnungen ohne Umsatzsteuer bis 
31.12.2009:
u. E. Nachberechnung der Umsatzsteuer für die 
gesamte Leistung, da Leistungserbringung erst in 
2010 (z. B. mit Abnahme der Leistung)

Wechsel der Steuerschuldnerschaft 
(§ 13b UStG)
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Agenda

� Mehrwertsteuer-Paket 2010
� Änderungen beim Ort der Dienstleistung
� Anwendung des sog. Reverse-Charge-Verfahren
� neue Deklarationspflichten
� Änderungen beim Vorsteuervergütungsverfahren

� aktuelle Entwicklungen bei den 
Nachweispflichten für innergemeinschaftliche 
Lieferungen/Exportlieferungen
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Änderungen in Bezug auf 
Zusammenfassende Meldung ZM

� Neue Meldepflichten:
� neben innergemeinschaftlichen Lieferungen und inner-

gemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften sind künftig auch 
„innergemeinschaftliche Dienstleistungen“ in der ZM zu erklären

� Voraussetzung:
• inländischer Unternehmer erbringt
• eine sonstige Leistung
• in einem anderen Mitgliedsstaat (gem. der Leistungsort-

bestimmung nach § 3a Abs. 2 UStG) 
• die Leistung ist dort steuerpflichtig 
und 
• die Steuerschuldnerschaft geht aufgrund des Reverse-Charge-

Verfahrens auf den Leistungsempfänger über
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� Erforderliche Angaben:
� USt-IdNr. jedes Leistungsempfängers 
� Summe der Bemessungsgrundlagen für 

Leistungen an diesen Unternehmer 

Änderungen in Bezug auf 
Zusammenfassende Meldung ZM
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Änderungen in Bezug auf 
Zusammenfassende Meldung ZM
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Änderungen in Bezug auf 
Zusammenfassende Meldung ZM
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� Meldezeitraum (nach derzeitigem Gesetzes-
stand)
� grds. Kalendervierteljahr
� jährliche Abgabe, wenn bestimmte Umsatzgrenzen 

nicht überschritten werden und das leistende 
Unternehmen von der Abgabe von UStVA befreit ist

� Meldefrist:
� grundsätzlich bis zum 10. des Folgemonats nach 

Ablauf des Quartals
� Dauerfristverlängerung gilt auch für ZM

Änderungen in Bezug auf 
Zusammenfassende Meldung ZM
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Änderungen in Bezug auf 
Zusammenfassende Meldung ZM

� Hinweis : 
� Deutschland ist aufgrund der EG-Richtlinie verpflichtet, zum 

1.1.2010 die Frist für die Abgabe der ZM neu zu regeln:
- Meldezeitraum

� grds. monatlich
� quartalsweise möglich bei Unterschreiten Bagatellgrenze für 

innergemeinschaftliche Lieferungen von 50.000 Euro bzw. für 
Übergangszeitraum bis zum 31.12.2011 von 100.000 Euro

� quartalsweise möglich bei innergemeinschaftlichen 
Dienstleistungen

- Meldefrist
� grds. bis Ende des Folgemonats
� keine Dauerfristverlängerung

� konkrete Umsetzung in das deutsche Umsatzsteuerrecht 
bleibt abzuwarten
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Änderungen in Bezug auf 
Zusammenfassende Meldung ZM

� wird die ZM nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig abgegeben, können Geldbußen von bis zu 
EUR 5.000 sowie ggf. Verspätungszuschläge von bis zu 
EUR 2.500 festgesetzt werden



��������� 46

Neue Meldepflichten 
USt-VA/USt-Erklärung

� die innergemeinschaftlichen Dienstleistungen 
i. S. d. § 3a Abs. 2 UStG n. F. sind künftig in 
den monatlichen bzw. vierteljährlichen
USt-VA sowie in der Umsatzsteuerjahres-
erklärung gesondert anzugeben

� Ausgangsleistungen: Zeile 41/Feld 21
� Eingangsleistungen: Zeile 48/ Feld 46



��������� 47

Neue Meldepflichten 
USt-VA/USt-Erklärung
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Neue Meldepflichten 
USt-VA/USt-Erklärung



��������� 49

Neue Rechnungsangabepflichten

� sofern ein ausländischer Unternehmer eine sonstige 
Leistung im Sinne des § 3a Abs. 2 UStG im Inland 
ausführt und für diese Leistung der Leistungs-
empfänger die Steuer nach § 13b UStG schuldet
� Ausstellung einer Rechnung, in der – neben dem Hinweis auf 

den Wechsel der Steuerschuldnerschaft – auch die USt-ID-
Nr. des Unternehmers und die USt-ID-Nr. des Leistungs-
empfängers angegeben wird

� für den umgekehrten Fall (inländischer Unternehmer 
erbringt Leistung im Ausland) besteht grds. die 
gleiche Angabepflicht (Details bestimmen sich nach 
dem ausländischen Recht )
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Agenda

� Mehrwertsteuer-Paket 2010
� Änderungen beim Ort der Dienstleistung
� Anwendung des sog. Reverse-Charge-Verfahren
� neue Deklarationspflichten
� Änderungen beim Vorsteuervergütungsverfahren

� aktuelle Entwicklungen bei den 
Nachweispflichten für innergemeinschaftliche 
Lieferungen/Exportlieferungen
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Änderungen in Bezug auf das   
Vorsteuervergütungsverfahren

� Vorsteuervergütungsverfahren
� besonderes Verfahren zur Erstattung ausländischer 

Vorsteuer
- bei Leistungsbezug im Ausland (ausländische 

Eingangsleistungen)
- ohne dass Unternehmer in dem betreffenden Staat 

Ausgangsleistungen erbringt, für die er selbst ausländische 
Umsatzsteuer schuldet bzw.

- ohne dass Unternehmer aus anderen Gründen zur 
umsatzsteuerlichen Registrierung und zur Abgabe von USt-
Voranmeldungen und -Erklärungen verpflichtet ist

� Vorsteuervergütungsverfahren in sämtlichen EU-Staaten
sowie in Drittstaaten , zu denen Gegenseitigkeit besteht, 
möglich

� bisher Vergütungsantrag bei zentralen, für dieses Verfahren 
zuständigen Finanzbehörden in den jeweiligen Ländern



��������� 52

Änderungen in Bezug auf das   
Vorsteuervergütungsverfahren

� Neuerungen für im Gemeinschaftsgebiet ansässige 
Unternehmer
� Umstellung auf elektronisches Verfahren
� Antragstellung im Ansässigkeitsstaat

• für inländische Unternehmer in D: 
Bundeszentralamt für Steuern               

� je Erstattungsstaat ein separater Antrag
� keine Einsendung von Originalrechnungen erforderlich 
� elektronische Einsendung von Belegen wenn:  

Nettobetrag > EUR 1000 (Kraftstoffe > EUR 250)
� Finanzverwaltung kann Rechnungen zu Kontrollzwecken im Original 

anfordern
� keine Unternehmerbescheinigung mehr erforderlich 
� Ausschlussfrist zur Einreichung des Antrages 30.09. des Folgejahres

(bisher 30.06.)
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� Verfahren nach Einreichung
� unmittelbare Empfangsbestätigung nach Antragstellung durch 

Ansässigkeitsstaat
� Prüfung der Antragsberechtigung, USt-IdNr. und Vollständigkeit 

durch Ansässigkeitsstaat 
� Weiterleitung an Vergütungs-Mitgliedstaat (inhaltliche Prüfung 

erfolgt durch diesen)
� Auszahlung grds. spätestens 4 Monate nach Antragstellung
� Anspruch auf Verzinsung bei Verzögerungen (grds. ab 5. Monat 

bei Rückfragen ab 9. Monat nach Antragstellung)
� Bescheid ergeht auf elektronischem Weg

Änderungen in Bezug auf das   
Vorsteuervergütungsverfahren
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� Reform gilt nur für EU-Staaten
� für Drittstaatenunternehmer insbesondere weiterhin 

Frist bis zum 30.6. des Folgejahres zu beachten

� Vergütung erfolgt weiterhin nach dem Recht 
des Erstattungsstaates (keine Änderung)

� zeitliche Anwendung : Für den Vergütungs-
zeitraum 2009, wenn Antrag ab 01.01.2010
gestellt wird

Änderungen in Bezug auf das   
Vorsteuervergütungsverfahren
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Agenda

� Mehrwertsteuer-Paket 2010
� Änderungen beim Ort der Dienstleistung
� Anwendung des sog. Reverse-Charge-Verfahren
� neue Deklarationspflichten
� Änderungen beim Vorsteuervergütungsverfahren

� aktuelle Entwicklungen bei den 
Nachweispflichten für innergemeinschaftliche 
Lieferungen/Exportlieferungen
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Innergemeinschaftliche Lieferung

Voraussetzungen für die Steuerbefreiung 
nach § 6a Abs. 1 UStG:
(1) Lieferung, keine sonstige Leistung
(2) leistender Unternehmer (kein Kleinunternehmer) 

oder Abnehmer befördert oder versendet 
Liefergegenstand von Deutschland in einen 
anderen EU-Staat
und

(3) der Abnehmer ist
a) ein Unternehmer, der den Liefergegenstand für 

sein Unternehmen erworben hat
oder
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Innergemeinschaftliche Lieferung

b) eine juristische Person, die nicht Unternehmer 
ist oder die den Liefergegenstand nicht für ihr 
Unternehmen erworben hat
und

(4) Erwerb des Liefergegenstandes unterliegt im 
anderen EU-Staat der Umsatzbesteuerung
als innergemeinschaftlicher Erwerb
(Nachweis durch USt-IdNr. des 
Leistungsempfängers!)

(5) formelle Voraussetzungen: Buch- und 
Belegnachweise
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� Belegnachweis (§ 17a UStDV)
� Beleg bei Beförderung (§ 17a Abs. 2 UStDV): 

• Kopie der Rechnung
• handelsüblicher Beleg über den Bestimmungsort 

- Lieferschein oder Beleg nach Anlage 2 des BMF v. 
17.01.2000 

- mindestens Angabe der Stadt oder Gemeinde
• Empfangsbestätigung des Abnehmers
• bei Beförderung durch den Abnehmer (Abholfall): 

zusätzlich Versicherung des Abnehmers, dass 
Gegenstand in übriges Gemeinschaftsgebiet 
befördert wird

Nachweis innergemeinschaftliche Lieferung
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� Beleg bei Versendung (§ 17a Abs. 4 UStDV): 
• Kopie der Rechnung und
• Versendungsbeleg: Frachtbrief, Konnossement, Ladeschein, 

Rollfuhrschein oder Kopien hiervon  (§ 10 Abs. 1 Nr. 1 UStDV)

oder

• Bescheinigung des Spediteurs mit folgenden Angaben (§ 10 Abs. 1 
Nr. 2 UStDV): 

- Datum des Belegs
- Name und Anschrift des Ausstellers
- Name und Anschrift des liefernden Unternehmers sowie 

des Auftraggebers für die Beförderung
- Bezeichnung des Gegenstandes und Menge

Nachweis innergemeinschaftliche Lieferung
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Nachweis innergemeinschaftliche Lieferung

� Buchnachweis (§ 17c Abs. 1 und 2 UStDV): 
� Name, Anschrift und USt-IdNr des Abnehmers
� Gewerbezweig/Beruf des Abnehmers
� Bezeichnung des Gegenstandes und Menge
� Tag der Lieferung
� vereinbartes Entgelt
� Beförderung oder Versendung in die EU
� Bestimmungsort

� Buchnachweis ist spätestens bis zur Abgabe
der USt-VA für den VAZ der innergemein-
schaftlichen Lieferung zu führen
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� zu beachtende Details laut Finanzverwaltung 
(BMF v. 09.01.2009):
� Unternehmereigenschaft des Abnehmers

• (Qualifizierte) Abfrage der USt-IdNr beim BZSt
� Identität des Abnehmers

• in Zweifelsfällen: Vorlage des Kaufvertrages

Nachweis innergemeinschaftliche Lieferung
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� Im Falle der Beförderung : 
• Empfangsbestätigung und Versicherung des Abnehmers 

(im Abholfall): Datum und Unterschrift des Abnehmers, des 
Vertretungsberechtigten oder des Beauftragten

• bei Vertretung: Nachweis der Vertretungsberechtigung , 
z. B. aktuellen Handelsregisterauszug bei Vertretung durch 
Geschäftsführer 

• bei Beauftragung (z.B. Mitarbeiter): 
individuelle Vollmacht , die Ware entgegenzunehmen mit 
Unterschrift des Abnehmers/des Vertretungsberechtigten 

• Passkopien des Abnehmers, des Vertretungsberechtigen 
oder des Beauftragen zum Abgleich sämtlicher getätigter 
Unterschriften

Nachweis innergemeinschaftliche Lieferung
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� Im Falle der Versendung:
• CMR-Frachtbrief

- nur im Ausnahmefall, wenn anderweitiger Versendungsnachweis 
unmöglich oder unzumutbar (Nachweis erforderlich)

- Empfangsbestätigung im Feld 24 (nach Auffassung BFH nicht 
zwingend erforderlich)

• andererseits können die bei der Abwicklung einer 
innergemeinschaftlichen Lieferung anfallenden 
Geschäftspapiere als Versendungsbelegnachweis in 
Verbindung mit anderen Belegen anerkannt werden, wenn 
sich aus der Gesamtheit der Belege die erforderlichen 
Angaben eindeutig und leicht nachprüfbar ergeben

Nachweis innergemeinschaftliche Lieferung
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� bei konkreten Zweifeln keine Steuerbefreiung, trotz 
Erbringung der Nachweise

� aber: 
� Steuerbefreiung aufgrund objektiver Beweislage
oder
� Steuerbefreiung aufgrund Vertrauensschutz

• wenn Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften 
Kaufmanns beachtet 

• z.B. bei Täuschung durch Leistungsempfänger 
• erforderliche Sorgfalt setzt aber Detailnachweise nach 

Vorgaben der Finanzverwaltung voraus
� lt. BFH: Ausschließlich Vorgaben der UStDV relevant, v on 

Finanzverwaltung geforderte Zusatznachweise sind grds . nicht 
erforderlich

Nachweis innergemeinschaftliche Lieferung
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Ausfuhrlieferung

� Voraussetzung für die Steuerbefreiung nach 
§ 6 UStG:

(1) leistender Unternehmer oder Abnehmer 
befördert oder versendet Lieferungs-
gegenstand von Deutschland in einen 
Drittstaat (bei Beförderung oder Versen-
dung durch Abnehmer: es muss sich um 
ausländischen Abnehmer handeln)

(2) entsprechender Ausfuhrnachweis
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Ausfuhrnachweis

� Belegnachweis
� Belegnachweis im Beförderungsfall 

(§ 9 UStDV):
• Name und Anschrift des liefernden 

Unternehmers

• Bezeichnung des Gegenstandes und 
Menge

• Ort und Tag der Ausfuhr

• zollamtliche Ausfuhrbestätigung
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Ausfuhrnachweis

� Belegnachweis im Versendungsfall 
(§ 10 UStDV):
• Versendungsbeleg: Frachtbrief, Konnossement, Ladeschein, 

Rollfuhrschein oder Kopien hiervon  
(§ 10 Abs. 1 Nr. 1 UStDV)

oder
• Bescheinigung des Spediteurs mit folgenden Angaben 

(§ 10 Abs. 1 Nr. 2 UStDV): 
- Datum des Belegs
- Name und Anschrift des Ausstellers
- Name und Anschrift des liefernden Unternehmers sowie 

des Auftraggebers für die Beförderung
- Bezeichnung des Gegenstandes und Menge
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Ausfuhrnachweis

- Ort und Tag der Ausfuhr bzw. Versendung in das 
Drittland

- Empfänger und Bestimmungsort
- Versicherung des Ausstellers, dass Angaben aufgrund 

von Geschäftsunterlagen gemacht wurden, die in der EU 
nachprüfbar sind

- Unterschrift des Ausstellers
� z. B. Anlage 1 zu BMF v. 17.01.2000

oder (ausnahmsweise)
• Versandbestätigung des liefernden Unternehmers

- Angaben wie bei Beförderungsfällen 
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Ausfuhrnachweis

� zu beachtende Details laut Finanzverwaltung 
(A 131 ff. UStR)
� Frachtbrief 

• Unterschrift desjenigen, der dem Frachtführer den Auftrag 
erteilt hat („Absender“)

� CMR-Frachtbrief
• nur im Ausnahmefall, wenn anderweitiger Versendungs-

nachweis unmöglich oder unzumutbar (Nachweis erforder-
lich)

• Empfangsbestätigung im Feld 24 (nach Auffassung BFH 
nicht zwingend erforderlich)
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Buchnachweis

� beachte:
� Neuerungen bei Ausfuhranmeldungen im 

elektronischen Verfahren (ATLAS)
� BMF v. 17.7.2009, hier u. a.:

• als EDIFACT-Nachricht übermittelter 
„Ausgangsvermerk“ gilt als Beleg i. S. d. § 9 
Abs. 1 bzw. § 10 Abs. 1 UStDV

• unabhängig davon, ob Lieferer oder Abnehmer 
Ware befördert oder versendet
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Buchnachweis

• „Alternativ-Ausgangsvermerk“ nur i. V. m. 
(ggf. amtl. anerkannter Übersetzung von) sog. 
Alternativ-Nachweis als Beleg anerkannt

• Verpflichtung zur Archivierung von mit der 
Zollverwaltung ausgetauschten Nachrichten gem. 
§ 147 Abs. 6 und § 147 Abs. 1 Nr. 4 i. V. m. Abs. 3 
AO (EDIFACT-Nachrichten und Logbuch)

� Anwendung für Ausfuhrlieferungen nach dem 
30.06.2009
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Ausfuhrnachweis

� Buchnachweis (§ 13 UStDV)
� allgemeine Aufzeichnungen (§ 13 Abs. 2 UStDV)

• Bezeichnung des Gegenstandes und Menge
• Name und Anschrift des Abnehmers
• Tag der Lieferung
• vereinbartes Entgelt
• die Ausfuhr


